
 
 

Gemeinde Ötigheim 
Landkreis Rastatt 

 
 

S A T Z U N G 
 

zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren im 
Friedhofs- und Bestattungswesen 
-Bestattungsgebührenordnung- 

vom 13. Oktober 2009 
 
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg i. d. F. vom 
24.07.2000 (Ges.Bl.S. 581, ber. S. 698 zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. März 
2009 (GBl. S. 185) und der §§ 2,8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 13. Oktober 2009 fol-
gende Satzung zur Änderung der Bestattungsgebührenordnung vom 20. Januar 
2003 beschlossen: 
 

§ 1 
 

Bestattungsgebühren 
 

§ 4 erhält folgende Fassung: 
 
Die Gemeinde erhebt folgende Bestattungsgebühren: 
-auf der Grundlage der kalkulatorischen Berechnung vom 29.07.2009- 
 
1. Personen (über 10 Jahre) 900,00 € 

2. Kinder (1 bis 10 Jahre) 450,00 € 

3. Kinder (unter 1 Jahr) 300,00 € 

4. Totgeburten 200,00 € 

5. Aschenurnen 450,00 € 

6. Anonyme Urnenbestattungen 300,00 € 

7. Urnenbeisetzung ohne Trauerfeier 250,00 € 

8. Trauerfeier ohne Urnenbeisetzung 250,00 € 

 
In diesen Gebühren sind folgende Leistungen enthalten: 
Aufbahrung, Dekoration, Herstellung und Schließen des Grabes, Beisetzung der  
Leiche/Urne, Reinigung, Öffnen und Schließen der Friedhofshalle. 
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Sondergebühren: 
 
Tieferlegung 600,00 € 

Benutzung Sektionsraum 40,00 € 

Ausgrabung/Umbettung über 10 Jahre 1.000,00 € 

Ausgrabung/Umbettung unter 10 Jahre 800,00 € 

Ausgrabung und Wiederbeisetzung von Aschenresten 200,00 € 

Aufbahrung in der Leichenhalle 150,00 € 

Sargträger (wenn von der Gemeinde gestellt) 300,00 € 

Benutzung der Kühlvitrine pro Tag 80,00 € 

Auflegung von Kondolenzlisten 10,00 € 

 
Bei Beisetzungen auf besonderen Wunsch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 
wird ein Zuschlag auf diese Gebühren über 100 % erhoben. 
 

§ 2 
 

Grabplatzgebühren 
 

§ 5 erhält folgende Fassung: 
 
Reihengrab 700,00 € 

Reihengrab für Kinder bis 10 Jahre 150,00 € 

Wahl-Einzelgrab 900,00 € 

Wahl-Doppelgrab 1.800,00 € 

Urnengrab 750,00 € 

Urnenkammer in der Urnenstele 2.000,00 € 
 
 

§ 3 
 

Verwaltungsgebühren 
 

Die Gemeinde erhebt folgende Verwaltungsgebühren: 
 
Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung 
eines Grabmals 35,00 € 

Zulassung eines gewerbsmäßigen Grabmalaufstellers 25,00 € 

Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege und zu   
sonstigen gewerblichen Tätigkeiten 25,00 € 

Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen 35,00 € 

Gebühr für die Nachlasserhebung 10,00 € 
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§ 4 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2010 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die §§ 4 und 5 der Gebührensatzung vom 19.12.1995, zuletzt ge-
ändert per 24.01.2003, außer Kraft. 
 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder von augrund der GemO erlassener Ver-
fahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Ötigheim, den 12. November 2009 
 
 
gez. 
H a p p o l d 
Bürgermeister 

 

 

 

 

 
 


